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Der Wahlausschuss für die Sondervertretung 

       

Bezeichnung der Sondervertretung 

 

Liste der wahlberechtigten und wählbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gem.  
§ 23 Abs. 3 Nr. 2 MAVO – Wählerverzeichnis 

zur Wahl der Sondervertretung am 

        

 

Nr. Name, Vorname und 
Dienststelle 

Voraussetzung für das 
passive Wahlrecht (§ 8 
MAVO) liegen nicht vor 

Vermerk über die 
Stimmabgabe 

Bemerkungen 

1.               

2.                

3.                

4.                
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